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Wien, November 2013 

 

BEGINN DER UNTERNEHMEREIGENSCHAFT© 

 
Eine OG bzw KG entsteht nach § 123 Abs 1 bzw § 161 Abs 2 UGB erst mit der 
Eintragung im Firmenbuch. 
 
Bis zu dieser Eintragung liegt eine Gesellschaft nach bürgerlichem Recht 
(GesbR) vor, soweit diese Gesellschaft nach außen auftritt und soweit Vorleis-
tungen für die kommende Personengesellschaft erbracht werden. 
 
Diese Vorleistungen der GesbR (zB Wareneinkäufe, Mieten, Werbung) werden 
für die Personengesellschaft ausgeführt, der Vorsteuerabzug steht daher der 
OG bzw KG zu. Der Zeitraum zwischen Beginn der GesbR-Tätigkeiten und der 
Gründung der Personenhandelsgesellschaft muss „überschaubar“ sein. (War-
tungserlass 2012 zu den UStR 2000, Rz 198 und 198a) 


